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STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE

Die Grenzen sozialgerechter Bodennutzung
Das Ziel ist bezahlbarer Wohnraum.
Um einer Verdrängung  bestimmter
sozialer Schichten aus der Innen-
stadt in städtische Randbereiche
(Gentrifizierung)  entgegen zusteuern,
will die Politik auch  Bauherren in
die Pflicht nehmen. Diese sollen
nicht nur  Eigentumswohnungen  
und  hoch preisige  Mietwohnungen
erstellen, sondern auch günstigen
Mietwohnraum schaffen. Die
 Berliner Rechtsanwälte Lisa Teich-
mann und Mathias Hellriegel von
Malmendier Partners erklären, unter
welchen Voraussetzungen die
 Gemeinden Vorgaben machen
 können und wo die Grenzen liegen.

In München – wo Wohnraumknappheit
schon länger ein Thema ist – werden Bau-
herren im Rahmen des Projekts der Sozial-
gerechten Bodennutzung (SoBoN) schon
seit fast 20 Jahren an der Schaffung von be-
zahlbarem Mietwohnraum beteiligt. Dazu
schließt die Stadt mit Bauherren städtebau-
liche Verträge (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch (BauGB)) ab, in denen sich die Bau-
herren zu Mietwohnungsquoten und Miet-
höhenbegrenzungen verpflichten sowie der
Stadt Belegungsrechte einräumen. Im Ge-
genzug schafft die Stadt im Rahmen von
Flächenkonversionsprojekten Baurecht auf
indus triellen Brachen, ehemaligen Post-,
Bahn- oder Militärgeländen.

Zulässig: Städtebauliche,  
nicht  sozialpolitische Ziele

Auch andere Städte haben die sozialge-
rechte Bodennutzung für sich entdeckt. In
der ganzen Debatte wird jedoch in der Regel
verkannt, dass das SoBoN-Konzept kein Er-
satz für die staatliche Wohnraumförderung
sein kann und darf; insbesondere können
Bauherren nicht verpflichtet werden, unren-
tablen Wohnraum zu schaffen. Zudem gerät
häufig aus dem Blick, dass SoBoN-Verträge
nur unter engen rechtlichen Voraussetzun-
gen zulässig sind. 

Ein städtebaulicher Vertrag muss nach
dem ausdrücklichen Wortlaut des BauGB
städtebaulichen Zielen dienen. Der Plange-
ber muss das Ziel verfolgen, negative Aus-
wirkungen auf das zu beplanende oder an-
dere Stadtquartiere zu vermeiden, das heißt
etwa die Verdrängung von Wohnbevölke-
rung zu unterbinden oder Ghettobildungen
vorzubeugen. Davon zu unterscheiden sind
allgemeine sozialpolitische Ziele wie eine
soziale Durchmischung herzustellen, das
Wohnraumangebot zu vergrößern oder die
durchschnittlichen Mietpreise zu senken.
Diese Ziele sind durch eine staatliche
Wohnraumförderung nach den Wohnraum-
förderungsgesetzen des Bundes und der
Länder zu verfolgen. 

Fachgutachten müssen
 Forderungen rechtfertigen

Diese soziale Aufgabe kann nicht unter
dem Deckmantel des Städtebaurechts auf
private Bauherren übertragen werden. Will
der Plangeber dies dennoch, muss er – im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens –
nachvollziehbar darlegen, dass städtebauli-
che Missstände bestehen, und hierzu regel-
mäßig städtebauliche Fachgutachten einho-
len. Solche Gutachten sind umso eher erfor-
derlich, je umfangreicher und belastender
die vom Bauherrn geforderten Maßnahmen
sind. Denn mit der Intensität der Belastun-
gen steigt auch der Rechtfertigungsdruck des
Plangebers. 

Nur unter dieser Voraussetzung können
Bauherren überhaupt SoBoN-Maßnahmen
auferlegt werden. Die entscheidenden Fra-
gen sind:

• Schafft die Gemeinde Baurecht?
• Ist städtebaulicher Bedarf gegeben oder

werden allgemeine sozialpolitische
 Ziele verfolgt?

• Ist die Gesamtbelastung des Bauherrn
angemessen?

• Ist eine Gleichbehandlung der Bauher-
ren gegeben?

Vorhaben darf nicht sowieso
 genehmigungsfähig sein ...

SoBoN-Maßnahmen unterliegen strengen
rechtlichen Grenzen. So sind SoBoN-Klau-
seln in städtebaulichen Verträgen nach dem
so genannten Koppelungsverbot unzulässig,
wenn der Bauherr auch ohne den Vertrag
 einen Anspruch auf die Leis tung der Behör-
de hat. Ein Verstoß gegen das Koppelungs-
verbot liegt also vor, wenn der Bauherr auch
ohne Bebauungsplan einen Anspruch auf
Erteilung einer Baugenehmigung hat, insbe-
sondere nach § 34 BauGB, der das Bauen im
Innenbereich regelt. Nur wenn die Gemein-
de erst Baurecht schaffen muss und damit
zur (Boden-)Wertsteigerung beiträgt, kom-
men überhaupt SoBoN-Maßnahmen in
 Betracht.

Die zweite Grenze für SoBoN-Maßnah-
men ist der Grundsatz der Angemessenheit:
Vertragliche SoBoN-Klauseln sind nur dann
rechtmäßig, wenn das Vorhaben für den
Bauherrn unter Einschluss einer angemesse-
nen Rendite rentabel bleibt. 

... und muss sich trotz der
 Maßnahmen noch lohnen

Zu beachten ist dabei, dass der Bauherr
neben den SoBoN-Maßnahmen in aller Re-
gel auch erhebliche Kosten für Erschlie-
ßungs- und Folgemaßnahmen übernehmen
wird. Dies umfasst insbesondere die Errich-
tung von Erschließungsstraßen, von öffentli-
chen Anlagen (wie Spiel- und Sportanlagen)
sowie von sozialen Einrichtungen (Kinder-
tagesstätten und Schulen). Dies zehrt die

Wertsteigerung rasch auf, zumal Mietpreis-
bindungen und Mietwohnungsquoten wei-
tere Wertminderungen bewirken. Nach dem
Münchener Leitfaden muss dem Bauherrn
nach Abzug aller Kosten mindestens ein
Drittel der Bodenwertsteigerung verbleiben. 

Auch wenn diese Praxis in der Bauwirt-
schaft offenbar akzeptiert ist, bedeutet dies
nicht, dass das Münchner Modell rechtmä-
ßig ist. Denn bisher haben Gerichte noch
nicht entschieden, wo die Belastungsgrenze
bei städtebaulichen Verträgen mit SoBoN-
Maßnahmen zu ziehen ist. Viel spricht für
den so genannten „Halbteilungsgrundsatz“,
wonach dem Bauherrn mindestens die Hälf-
te der Wertsteigerung verbleiben muss;
schließlich muss er auch noch die Baumaß-
nahmen finanzieren. Zur Rentabilität gehört
am Ende des Tages auch, dass der Bauherr
die Kostenmiete – ermittelt aus Grund-
stückspreis und Baukosten – einspielen
kann. Fördermittel oder die vergünstigte
 Abgabe städtischer Grundstücke können da-
zu beitragen. 

Es muss gleiches Recht für alle
Bauherren gelten

Schließlich ist der Gleichheitsgrundsatz
aus Artikel 3 Grundgesetz zu beachten. Bau-
herren müssen danach bei gleichen städte-
baulichen Rahmenbedingungen gleich
 behandelt werden. Vorbildlich ist insoweit
das SoBoN-Modell aus München, das neben
allgemeinen Verfahrensgrundsätzen auch
einheitliche Berechnungsmethoden und
 Kos tenansätze, beispielsweise für Erschlie-
ßungs- und Folgekosten, entwickelt hat.
 Gegenbeispiel ist die Berliner Praxis, wo es
an einem einheitlichen Modell bislang fehlt
und die Bezirke den aufkeimenden Woh-
nungsbauboom durch überzogene Forde-
rungen zu ersticken drohen.

Verstoßen SoBoN-Klauseln in städtebauli-
chen Verträgen gegen diese Grenzen, sind
sie nichtig. Die Nichtigkeit des Vertrags
kann sogar auf den Bebauungsplan durch-
schlagen; denkbar ist dies, wenn der städte-
bauliche Vertrag ein wesentliches Abwä-
gungskriterium bei der Planaufstellung war.
In diesem Fall hat die Rechtswidrigkeit der
SoBoN-Klauseln nicht nur für den Bauherrn
Nachteile – dieser hat im Zweifel kein Bau-
recht mehr –, sondern auch für den Plange-
ber, denn er kann sein städtebauliches Kon-
zept nicht umsetzen.

Bei Verstößen sind B-Plan und
Vertrag nichtig

Diese Rechtsfolgen der Nichtigkeit ma-
chen deutlich, dass Plangeber und Bauher-
ren Wert darauf legen sollten, SoBoN-Verträ-
ge und die Bebauungsplanverfahren recht-
mäßig auszugestalten. Hierzu sind im We-
sentlichen drei Punkte zu beachten. 

Ein Überblick: Erstens ist zu prüfen, ob
der Bauherr auch ohne den Bebauungsplan
einen Anspruch auf Erteilung einer Bauge-
nehmigung hat; in diesem Fall wäre ein Ver-
trag wegen des Koppelungsverbots stets
 unzulässig. Zweitens ist zu klären, ob  die
SoBoN-Maßnahmen tatsächlich städtebau-
lich erforderlich sind. Zu dieser Frage sollte
der Plangeber abhängig vom Umfang der
avisierten SoBoN-Verpflichtungen ein Fach-
gutachten einholen. Ein solches Gutachten
kann zeigen, ob im Umfeld oder aufgrund
des Bauvorhabens städtebaulicher Hand-
lungsbedarf besteht, die städtebaulichen
Ziele des Plangebers bestimmen und ein-
grenzen, mögliche SoBoN-Maßnahmen
nachvollziehbar ermitteln und eine Recht-
fertigung für die (Un-)Gleichbehandlung
verschiedener Sachverhalte bieten. Damit
kann ein Gutachten gleichzeitig dazu beitra-
gen, die häufig emotionsgeladene Diskussi-
on zu objektivieren. Und drittens sollten
Bauherr und Plangeber eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung zur Bodenwertsteigerung,
den Kosten für SoBoN- und Folgekosten
und zur Kostenmiete erarbeiten, um eine
 solide Grundlage für die Berechnung von
angemessenen Belastungen zu schaffen.

Der Kommune ist schließlich darüber
 hinaus zu empfehlen, einheitliche Verfah-
rens- und Berechnungsmodelle zu  entwi -
ckeln, um die Anforderungen des Gleichbe-
handlungsgebots zu wahren. Dabei kann sie
auf die praxisbewährten Münchner Berech-
nungsmodelle zurückgreifen und diese gege-
benenfalls auf die örtlichen Besonderheiten
des Vorhabenstandorts anpassen.

Private Bauherren können somit nicht nur
durch die Schaffung von Wohnraum zur
Entspannung des Wohnungsmarkts beitra-
gen, sondern mit dem Plangeber auch Maß-
nahmen zur sozialgerechten Bodennutzung
vereinbaren. Die Diskussion und die Ver-
handlung über solche Maßnahmen darf
aber nicht mit politischen Schlagworten,
sondern muss auf objektiver Grundlage ge-
führt werden. Die Rentabilität des Bauvor-
habens darf dabei nicht infrage gestellt wer-
den, sonst ist der Bauboom schneller been-
det, als er entstanden ist; damit wäre nie-
mandem geholfen. (ba)

Die Autoren: Dr. Mathias Hellriegel (LL.M.)
und Dr. Lisa Teichmann sind Rechtsanwälte in
der Kanzlei Malmendier Partners, Berlin.
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„Ist der städte-
bauliche Vertrag
nichtig, kann
dies auf den Be-
bauungsplan
durchschlagen.“

Lisa Teichmann
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„Das Vorhaben
muss für den
Bauherrn renta-
bel bleiben, da-
zu gehört auch
eine angemesse-
ne Verzinsung
seines Kapitals.“

Mathias Hellriegel
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Ein Münchner Beispiel in Sachen sozialgerechter Bodennutzung: die Parkstadt Schwabing. Bild: cr


